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Satzung zur Änderung 
der Betriebsatzung der Stadt Münster 

für die „Abfallwirtschaftsbetriebe Münster“ 

Aufgrund der §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW, S. 666), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 29.09.2020 (GV.NRW.2020 Nr. 44 S 916) in Verbindung mit 
der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 16.11.2004 (GV. NRW S. 644), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 08.07.2016 (GV. NRW. S. 559) hat der Rat der Stadt Münster am 
______ folgende Satzung zur Änderung der Betriebssatzung der Stadt Münster für die 
„Abfallwirtschaftsbetriebe“ beschlossen: 

Artikel I 

§ 4 Abs. 3 erhält folgende Fassung: 

 
(3) Der Betriebsausschuss entscheidet in den Angelegenheiten, die ihm durch die 

Gemeindeordnung und die Eigenbetriebsverordnung übertragen sind unter 
Beachtung der grundsätzlichen Beschlüsse des Rates, sowie in finanzrele-
vanten Angelegenheiten im Rahmen der Ansätze des vom Rat beschlossenen 
Wirtschaftsplanes. Insbesondere ist für folgende Angelegenheiten die Zustim-
mung des Betriebsausschusses erforderlich: 

a) Planungsaufträge sowie Untersuchungsaufträge für Baumaßnahmen des Ei-
genbetriebes bei einer Honorarsumme von 50.000 € bis zu 250.000 €, 

b) Maßnahmen der Abfallwirtschaft des Eigenbetriebes einschließlich der jeweils 
zugehörigen Anlagen bei einer Bausumme von 100.000 € bis zu 1.000.000 €, 

c) Hochbaumaßnahmen des Eigenbetriebes mit einer Bausumme von 100.000 
€ bis zu 1.000.000 €, soweit nicht der Haupt- und Finanzausschuss oder der 
Rat zuständig ist, 

d) Grundstücksgeschäfte bei einem Geschäftswert bis 375.000 € (die gleichen 
Wertgrenzen gelten für die Ausübung eines bestehenden Vorkaufsrechtes) 
sowie Miet- und Pachtverträge mit einem Miet- bzw. Pachtzins über 50.000 € 
p.a., 

e) Zustimmung zu sonstigen Verträgen sowie Vergabe von Aufträgen für Leis-
tungen, wenn der Wert im Einzelfalle den Betrag von 100.000 € übersteigt, 

f) Vergabe von Aufträgen bei Lieferungen mit einem Auftragswert von mehr als 
100.000 €. 

 
Artikel II 

Inkrafttreten 

Diese Satzung zur Änderung der Betriebssatzung der Stadt Münster für die „Abfallwirt-
schaftsbetriebe Münster“ tritt am Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 


